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Privatschulfreiheit CONLTra staatliche Schulhoheit?

Es 1st schon verwunderlich: Mıt Mıiılliardenbeträ- Schulen nıcht überall günstig‚r wie N den
pgCcn 1St 1mM VErgangSsChCNH Jahrzehnt 1mM ötffentlichen Anscheın hat Das Kernproblem besteht 1n der
Schulwesen eiıne „Bildungs“-Reform gewaltigen Auslegung des zentralen schulrechtlichen Begriffs
Ausmafßes begonnen worden: Gesamtschulen der staatlıchen Schulaufsicht (Art. Abs GG)
sollten das gegliederte Schulwesen ablösen, dıe Autsicht bedeutet 1mM Schulrecht anderes und
Curriculumtheorie die Unterrichtsmethoden mehr, als seınem Wortsinn nach beinhaltet,
tionalısıeren, neue Lehrpläne un: Rahmenrichtli- un: mehr „als 1m deutschen Verwaltungs-
1en dıe Inhalte des Unterrichts den Erfordernis- recht“ Maunz): Nıcht 1980548 Kontrolle, sondern
SCIM eıner demokratischen Massengesellschaft 1mM auch das Recht, die organısatorische Gliederung
industriellen Zeıtalter CNnN. es 1es gC- der Schule bestimmen un: die iınhaltlıche
schah, das „Bürgerrecht auf Bıldung“ für alle Festlegung VO Ausbildungsgängen un: Unter-

verwirklıchen un! den Jungen Menschen richtszielen retfen
mehr Emanzıpatıon und Selbstbestimmung Die 1mM Grundgesetz verankerte staatlıche

verhelfen. Un doch 1st gleichzeıtig das Interesse Schulaufsicht 1Sst treılıch durch eıne Reihe anderer
Privatschulen sprunghaft angestiegen. Oftten- Grundrechte begrenzt: So durch das natürliche

bar WTr INan nıcht überall VO den Vorteıilen der Recht der Eltern un: ıhre $£lıcht ZAUT Pflege un
Retorm überzeugt. Erziehung der Kınder (Art. Abs GG), durch

Mıt diıeser Entwicklung sınd 1U auch Ansehen das Recht des Kındes auf freie Entfaltung seiner
un:! Selbstbewufßtsein der Schulen 1n freıer, das Persönlichkeit (Art. Abs GG), durch das
heißt nıchtstaatliıcher Trägerschaft gewachsen, ıh- Recht auf Gründung und Unterhaltung VO Prı-

rechtliche Stellung wurde zunehmend präzl- vatschulen (Art. Abs und GG} durch das
sıert. Das Recht ZDUET: eigenverantwortlichen Prä- Recht auf Freiheıit des Glaubens un! des (GGewiı1s-
SUNs und Gestaltung des Unterrichts 1mM Hınblick SCI15 SOWwI1e auf Freiheit des relıgıösen un:! weltan-
auf die Erzıehungszıiele, die weltanschauliche Ba- schaulıchen Bekenntnisses (Art. Abs GG)
S1S, dıe Lehrmethoden un: dıe Lehrinhalte 1St Das Bundesverfassungsgericht hat 1972 eiıner
schon 1969 VO Bundesverfassungsgericht 4Uus- schrankenlosen Ausdehnung der Schulautsicht
drücklich testgelegt worden; dıe Frage, w1e weıt einen Rıegel vorgeschoben: Das Grundgesetz ha-
Privatschulen sıch der Struktur des öttentlichen be die Schule nıcht 72906 ausschließlichen Staatsan-
Schulwesens ANZUDASSCH hätten der nıcht, 1st gelegenheit erklärt:; der staatlıche Erziehungsauf-
ausgiebig diskutiert un! Jüngst in Hessen durch trag sSe1 dem elterlichen gleichgeordnet, nıcht
das Förderstufenabschlufßgesetz 1mM 1nnn der Freıi- nachgeordnet. Damıt 1st treıilıch auch der prinzı1-
eıt entschieden worden. pıelle Vorrang des elterlichen Erziehungsrechts

Davon abgesehen 1st durch dıe privatschulge- VOT dem des Staates begrenzt worden.
setzlıchen Regelungen auf Länderebene der Tat- Das Spannungsverhältnis 7zwischen der staatlı-

chen Schulaufsicht einerseılts un! mehreren ande-sache Rechnung,da{fß gemäfß rund-
DSECSECIZ (Art. Abs un! und Länderverfassun- LG Grundrechten andererseıts bleibt treıilıch
SCHh keıin staatlıches Schulmonopol g1bt: Dıie Lan- aufgelöst weıter bestehen. Die Formel der
der 1n der Bundesrepublık bekennen sıch „Gleichrangigkeıit“ zeıgt 198808 dıe Schwierigkeiten

auf, bjetet ber tür den Kontflikrtfall keine 10eiınem treiheitlichen und pluralen Biıldungswesen.
Somıt scheint 1mM Privatschulwesen alles bestens sungsmöglıchkeıt. Dann hıltt 9U8RE eıne „Interes-
geordnet se1in. senabwägung“ weıter. Da diese be] „wesentlı-

Dennoch 1St dıe tatsächliche Lage der freıen hen“ Angelegenheiten 1mM Parlament 1806
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Inen wırd, wiıird S1e einer Machtfrage. Immer Ist die extensive Auslegung des Begriffs 99  at-

häufiger mu{fß s1e VO der Rechtsprechung CNL- liche Schulautfsicht“ och rechtfertigen? Wıe
schıieden werden. weıt darf das „Wächteramt“ des Staates reichen?

Irıtt der Konftliktfall eıiınmal e1n, ann mMag dıe Nach welchen Kriterien mu{fß heute bei eiınem
Konflikt zwiıischen Elternrecht, Gewissenstrei-Versuchung seıtens des Staates naheliegen, den

Begriff der „Autsıcht“ exteNSsS1IV auszulegen. Er heit, Privatschulfreiheit einerseıts un: staatlıchem
IMNa sıch dabe!1 auf seın „Wächteramt“ (Art Erziehungsrecht andererseıts entschieden WCI-

Abs GG) berufen, das das Recht der Eltern, dıe den? Wer S1€e test? Ferner: Welche Möglich-
Erziehung ıhrer Kınder bestimmen, begrenzt, keiten der Verwirklichung haben GCUHC padagogi-
un darauf verweısen, da 1mM Interesse eiınes sche Ideen? Faällt wirklıich 9808 iın die Kompe-

en der staatlıchen Schulaufsicht, solche Ideengedeihlichen Fortbestehens der staatlıchen (Ze-
meıinschatt dafür verantwortlıiıch sel, da: seıne 7zuzulassen der abzulehnen? Konkret: In welche

Schule sollen Eltern, diıe A4UusSs Gewissensgründenheranwachsenden Bürger eın ZEWISSES Ma{iß
Kenntnissen, Fertigkeiten und Eınstellungen C1- glauben, iıhre Kınder nach anderen als den
werben. Öffentlichen Schulen geltenden Kriterien erziehen

An dieser Stelle taucht u eın Problem mussen, dıese anmelden?
aut. Die These VO „Wächteramt“ des Staates Da unsere Verfassung keıin staatliıches Schul-

nämlıch OT aus, da{fß der Staat uch ber dıe monopol, sondern 11UT eın treiheitliıches un: plu-
rales Schulwesen kennt, bletet sıch die Gründungentsprechende Sachkompetenz verfüge un:! ıIn der

Lage sel, „eın Schulsystem gewährleısten, das einer eigenen Privatschule Dıiesen Weg sınd
allen Jungen Bürgern vemäals ıhren Fähigkeiten die ennn auch Anfang 1974 Eltern aus Frankturt
dem heutigen gesellschaftlichen Leben ENTISPFE- Sıe mufßten ber ıhre Absicht durch

mehrere Instanzen durchtechten, bıs schliefßlichchenden Bıldungsmöglichkeıiten erötftnet“ (Bun-
desverfassungsgericht da{fß also sachkun- November 1982 der Hessische Verwal-
dıg un: zutreffend entscheıiden kann, welche tungsgerichtshof 1ın Kassel das „besondere pad-
Kenntnisse und Eınstellungen heute für das Fort- agogische Interesse“ eiıner prıvaten rund-
bestehen der staatlıchen Gemeinschaft notwendig schule bejaht und damıt tür dıe Gründung einer
sınd solchen Schule grunes Licht gegeben hat Die

Nun 1St ber dıe staatlıche Autorität (und nıcht Entscheidung des Gerichtshots stutzte sıch 1
1L1UT diese) 1mM VErSANSCHCH Jahrzehnt iın eıne wesentlichen auf eın Gutachten, das der bekannte
schwere Legitimationskrise geraten. Fıne EeINan- Bielefelder Pädagoge artmut VO Hentig EersStLiat-

zıpatorische Grundhaltung hat jede Autorität LEL hat und das 1985 mMi1t dem Tıtel „Wıe freı sınd
freıe Schulen?“ erschienen 1St„kritisch hinterfragt“. Die Umweltproblematik

und dıe Friedensfrage en diese Krıse 1n den Dem Vertahren lag folgender Sachverhalt
etzten Jahren och weıter zugespitzt. Daher wırd grunde: Kınder, die 1n Frankfurt selit 1967 den
dıe Frage verständlıch, ob VOT dem Hintergrund AA N antıautorıtiren Kınderladen iın der Bundes-
eines geschärften Problembewußftseins für orund- republiık besucht hatten, sollten miıt anderen
legende polıtische bzw. gesellschaftspolitische Schülern AUS Gründen einer kontinu-
Fragestellungen, tür ökologische und bruü- ierliıchen Weıiterführung der auf Selbstbestim-
stungsfragen einerseılts und angesichts eıiner 1M- MUunNng zıielenden Erziehung 1ın eıne Versuchsklasse
Iner wıeder ZU eıl prinzıpiell iın Frage gestell- eiıner öffentlichen Schule aufgenommen WCI-

ten staatlıchen Autorität SOWIe eınes ın den sebz1- den Da das Experiment nıcht gelang un:! dıe
SCI Jahren grundgelegten basıs- bzw. radıkalde- Gründung eıner „offenen Grundschule“ als £-

mokratıischen Denkens andererseıts noch länger lıche Schule nıcht mögliıch WAal, wurde Antang
unbesehen davon dUSSCHANSCH werden kann, da: 1974 dıe Genehmigung ZU!T Gründung eıner Er-
das staatlıche Bıldungswesen den Jungen Men- satzschule beantragt. Die Schule wurde 1m kto-

ber 1974 eröffnet, hne da{ß dıe Genehmıi-schen wirklich mM1t denjenıgen Fähigkeiten aus-

STattet, die das heutige gesellschaftliche Leben SUung hıerzu erteılt worden ware, w1e S1e das
ertordert. Hessıische Privatschulgesetz vorschreıbt. FEın An-
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rag auf staatlıche Anerkennung wurde VO Re- Lernen“ un radıkale Individualisierung des Un-
gierungspräsidenten 1n Darmstadt abgelehnt, des- terrichts, eiınen Verzicht auf systematısche,
gleichen der Wiıderspruch diese Entschei- durchrationalisierte un: kollektive Belehrung —

dung. FEıne darauthın e1ım Verwaltungsgericht in W1e eın ganzheıtlıches Lernen, das dıe Erfahrung
des Schülers unmıiıttelbar 1n den Unterricht einbe-Frankturt eingebrachte Klage wurde 1976

mangelnder Zuverlässigkeit des Klägers abgewle- zieht. Dıie Schule 11 eiıne angstireie Erziehung,
SCIl Erst die Revısıon eım Hessischen Verwal- ll den Kındern Schulangst, Lernunlust, Le1-
tungsgerichtshof ın Kasse] rachte den gewünsch- stungsverweıgerungN,wıll eın „therapeu-
ten Erfolg wenıgstens vorläufig, enn tisches Milieu“ se1ın, heute „vermehrt nıcht 165
dieses Urteıil 1st Revısıon eım Bundesverwal- ber der öffentlichen Schule, sondern für die
tungsgericht eingelegt worden. Schwierigkeiten einer Existenz ın der hochtechni-

Dıies offenbart tiefgreifende bıldungspolitische sıerten staädtiıschen Ziviliısation“ 49)
und paädagogische Gegensätze iın UuUNsSseTET Gesell- Vieles davon INa utopisch anmuten artmut
schaft: Wohlbegründete schul- bzw bıldungspo- VO  . Hentig ber o1bt dıe Überzeugung der dıe
lıtısche Aspekte stehen auf der eınen, ebenso Schule tragenden Eltern wıeder, wonach dıe Er-
begründbare pädagogische auf der anderen Seıte. zıehungsziele der Hessischen Vertassung GAFt
olıtık un: Wıssenschaft, staatlıche Schulhoheit Abs und des Hessischen Schulverwaltungsge-
un! Elternrecht bzw Privatschultfreiheit stehen SELILZES „durch die den öffentlichen Schulen
einander gegenüber. „Erziehung A elbstbe- verwendeten Vertahren bei ıhren bisher anders
stiımmung“ wırd eiıner „Erziehung ZUuUr Anpas- CErZOSCNECN Kındern nıcht 11UT nıcht erreicht, SON-

sung”, „Entfremdung“ der „Emanzıpation“ gCc- ern verstellt“ werden (74) Deshalb hatten S1e
genübergestellt. 95  (0) iıhrem verfassungsmäßigen Recht (nach

Die urzeln der „Freıen Schule Frankfurt“ Art Abs und Landesverfassung Art. 96)
(FSE reichen zurück 1n die spaten sechziger und Gebrauch gemacht und iıhre Kınder bıs dahın in
In die sıebzıger Jahre Systemveränderung un: einer Weıse aufN} 1e] hın CrZOSCN, die mıt den
radıkale Verwirklichung des Grundgesetzes, Miıtteln un! Wegen der öttentlichen Schulen in
Mündigkeıit, Selbstbestimmung und Demokratie Konflikt steht“ (60) Den Vorwurtf die FSF;
galten als das Gebot der Stunde. Be1 der polıtı- sS1e strebe Systemveränderung un! Kulturrevolu-
schen Dıiskussıion ber diese Forderungen ber- t10N d welst VO Hentig mMiıt der Bemerkung
sah INnan ber allzuoft dıe sıch dahınter verbergen- zurück, dieses gesellschaftspolitische Motıv habe
den, tieteren Anliegen: die Würde eines freien sıch eingekapselt der se1l erloschen.
Menschen VOT den Zwängen der verwalteten Welt Wenn die FSE also politisch ungefährlıch 1Sst,
und der Industriegesellschaft retiten; heute kann I1l sıch Sanz autf pädagogische Argumente
kommt noch die VO  e} der Zerstörung der Umwelt beschränken. Dıies mehr, als das Grundge-
ausgehende Bedrohung hınzu. Diese die Zukunft Seiz für dıe Genehmigung eıner privaten „Volks-
des Menschen in Frage stellende Welt hat auch schule“ dıe Anerkennung eiınes „besonderen päd-
Schule un:! Erzıehung ergriffen. agogischen Interesses“ tordert. In der prıvat-

An diesem Punkt hakt die FSE e1In: Sıe hält schulrechtlichen Lıteratur wırd davon SCSPIO-
konsequent radıkaldemokratischen un: radı- chen, da{ß dıe Anerkennung eines „besonderen
kalpädagogischen Zielen fest. Sıe strebt Emanzı- padagogischen Interesses“ 1m Ermessen der
patıon 1m weıtesten Sınne »  : der enk- und Schulbehörde also des Staates lıege Heckel;
Lebensweise, W1€e sS1e ‚geschlossenen Gesellschaf- Mangold-Klein); allerdings CHNSC sıch der Beurte1-
ten (Popper) eigentümlıch 1St un! sıch mi1t der lungsspielraum e1n, „ WEn der Schule NCUC,
Mentalıtät des wirtschaftlichen Wiederautbaus wıssenschaftlich erarbeıtete Unterrichtsmetho-
kritikloser Unterwerfung S0 5ystem- den erprobt“ werden sollen (Maunz-Dürıg-Her-
zwange verbunden hat“ (49) Sıe wendet sıch zog). Von Hentig wıdmet daher das eigentlich

Entfremdung un „erfahrungstöten- pädagogische Kapıtel se1ines Gutachtens dem
de Verschulung 1in der voll durchgeregelten Instı- Nachweıs, da{fß der FSFE eiıne solche Methode
tution“. Folglıch ordert S1e „selbstorientiertes zugrunde lıege, namlıch die „Mathetik“.

Stimmen 204, 281
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Das Wort „Mathetıik“ 1ST in der pädagogischen mehr daran interessıiert, weıl das öttentliıche
Theorie ungeläufig. In ıhr gehe C: schreibt VO Schulwesen 1n zunehmendem Ma bel der Erfül-
Hentig 1mM Vorwort seinem Gutachten, „UII lung seıner Erziehungsfunktionen versapg«c und als
die Möglıchkeıt . durch eigene Erfahrung Folge davon Überdruß, Ha: der Kınder un:
durch tremde Belehrung lernen“. Mathetik Eltern, Disziplinschwierigkeiten, Schulflucht
wiırd adurch einer notwendigen Korrektur un! Neurosen hervorrute. Heute gehe 6S darum,
„des gedankenlos verabsolutierten Prinzıps der das Indiıyiduum dıe Instiıtutionen und Or-
Didaktık dafß Lernen durch Belehrung gesche- ganısatıonen stärken, nıcht, weıl S1Ee chlecht
he“ Mathetische Elemente tfinden sıch mehr der seıen, sondern weıl s1e ZuUuUr Erstarrung, Verabso-
wenıger stark ausgepragt in der Montessori-Päd- lutierung, FEinheitlichkeit neıgten un: die Mo-
agogık, beı John Dewey, in der Waldort- un: ral der Bürger schwächten. Das „besondere pad-
Freinet-Pädagogık. Konsequenter un: radıkaler agogische Interesse“ 1St Iso nıcht das Interesse
geht jedoch dıe „FSF-Pädagogik“ VO Lernbe- des Staates einer solchen Schule die Zulassung
dürtnıs der Schüler A4US. Von Hentig die lıegt folglich uch nıcht iın seiınem Ermessen
FElemente der Mathetik der FSE „pädagogiısch sondern 1ın diesem Fall das Interesse der Erzıe-
überzeugend“: Die Gliederung des Stotftes 1n hungswissenschaft (eines Erziehungswissen-
Lernbereiche Unterrichtsfächer, Integration schaftlers?) Ausgang eines Experiments, das
der Vermittlung der Kulturtechniken In den Sach- aut den Prinzıpıien der Mathetik beruht.
unterricht, Wahrung der Ganzheitlichkeit der Von Hentig kommt 1m SaNZCH dem Schlufß,
Erfahrungen, Mischung der Kınder VO verschıe- da{fß dıe Lernprozesse dieser Schule „als nıcht L11UT

denem Alter un: verschıedener Herkunft, VCI- gleichwertig, sondern In vieler Hinsicht überle-
schiedener geistiger, psychiıscher un! physıscher gen anzusehen sejen. Wenn uch einıgen
Veranlagung, unterschiedliche Lernformen, Ver- Stellen be] den Kındern MI1t Wiıissenslücken
zıcht aut Noten, Bereitschaft VO Lehrern, Erzie- rechnen sel, würden sıch ach anderen Ertah-
hern un! Eltern für Hılfe, „ WENN eın ınd mıt rungen „dıe Kenntnislücken schnell schließen,
seinem selbstregulierten Lernen In Not gerat” weıl die Schüler dıeser ftreien Schulen Verantwor-
dıes sınd 11UT!T einıge Elemente der Mathetik. 7Zu ıhr (ung tür eigenes Lernen übernehmen gelernt“
gehört ber auch, und das verdıent hervorgeho- hätten. olglıc se1l dıe FSE den öffentlichen
ben werden, „eıne realistische Einschätzung Schulen „gleichwertig“.
der renzen dieses Prinzıps 1n eıner reglementier- Der Verwaltungsgerichtshof hat sıch der Auf-
ten Welt“ Die FSF erkennt, dafß hne Abschlufß- fassung des Gutachters angeschlossen: Die An-

prüfungen un! damıt hne Leistungsnachweıse wendung des unbestimmten Rechtsbegriffs „be-
keıin Übergang Beruf und Studıium möglıch 1St. sonderes pädagogisches Interesse“ „eın In-

[)as „besondere pädagogische Interesse“, des- LETEeSSE der Allgemeinheıt der Zulassung der
sCM Anerkennung ach dem Grundsatz eıne Vor- privaten Grundschule“ VOTaUS; der Schulverwal-
ausSsetzZung für die Zulassung eıner privaten Lung stehe keıin Beurteilungsspielraum Eın
Grundschule ISt, 1St ach VO Hentig einmal das besonders pädagogisches Interesse könne daran
„Interesse der direkt betrottfenen Kınder“, bestehen, da{fß eıner prıvaten Grundschule eu«C

dann das der Erziehungswissenschaft und ber S1e Unterrichtsziele aufgestellt, CC Unterrichtsme-
das „der allgemeınen Öffentlichkeit“, dıe sıch thoden erprobt würden, wenn eıne entsprechende
deren Erkenntnissen Orlıentierten: Durch die Schule och nıcht bestehe und WE dıe vorgesc-
der FSFE gemachten Erfahrungen könnten „alle henen Unterrichtsmethoden wissenschaftlich G1

chulen besser werden“. Dann 1aber hat dıe Erzıe- arbeitet selen. Der Verwaltungsgerichtshof hat
hungswissenschaft selbst „eIn großes Interesse daher den Regierungspräsidenten 1ın Darmstadt

„verpflichtet, dem Kläger die Genehmigung ZUuUder sorgtältig beobachteten Verwirklichung eiınes
solchen och offenen Experimentes”. Die Erzıie- Betrieb eiıner privaten Grundschule als Ersatz-

schule erteiılen“. Dıi1e Freiheıit der treien Schulehungswissenschaft könne aus diesem Experiment
lernen, w1e sıch dıe verschıedenen Momente der 1St damıt VO staatliıcher Reglementierung gEeS1-
Mathetik 1n der Praxıs auswirkten. S1e se1 chert wprden. War eın Pyrrhussieg?

7872



Umschau

Das Gutachten und mıiıt ıhm das yEsaAMTE Ver- (Guardınıi) das Gesetz bıldet, ach dem antrıtt“
tahren werten eine Reihe VO  „ Fragen auf Nur (Splett)? Zwel „Menschenbilder“ also, die 1l1er
einıge wenı1ge können hiıer angedeutet werden. Ist einander gegenüberstehen: Eınes, wonach der

zulässıg, W1€ 1mM Gutachten geschieht, das Mensch durch Selbstbestimmung Mensch wırd,
Interesse „der  CC Erzıehungswissenschaft mıt dem das andere, nach dem Eerst durch Bındungder allgemeinen Offentlichkeit gleichzusetzen? einen anderen letztlich einen absoluten Be-
Wer repräsentiert „dıe“ Erzıiehungswissenschaft? zugspunkt den ınn se1ines Aaseıns findet.
uch berührt eigenartıg lesen, die Erzıe- Schließlich fällt das völlige Fehlen eıner relig16-hungswiıssenschaft habe „eın orofßes Interesse secn Komponente auf. Eıne Überprüfung des
der Verwirklichung e1nes och offenen Expe- Konzepts der FSF, ob S1E den Schüler azu befä-
rimentes“. Reicht die Freiheıit der treien Schule hıge, „nach ethischen Grundsätzen auf der
weıt, da: S1e „offene Experimente“ mMı1t Kındern Grundlage der christlichen und humanıstischen
machen darf? Oder g1bt 1er Grenzen? Wenn Tradition handeln SOWI1E relıg1öse un: kultu-
Ja, liegen S1e un: Wer S1e fest, WeNn der relle Werte achten“ (Hessisches Schulverwal-
Schulverwaltung eın Beurteilungsspielraum tungsgesetz), wurde nıcht für ertorderlich
mehr zusteht? erachtet.

Das Konzept der FSFE un: der ıhr zugrunde Der Prozefß und seine Vorgeschichte machen
liegenden Mathetik Emanzıpatıon 1im weıtesten den Zusammenstoß ftundamental CNtIgeEgeENZESETLZ-Sınn, radıkale Indiıyvidualisierung 6 Aflst WeIl- ter Prinzipien ın unNnserer Gesellschaft deutlich.
tere Fragen autkommen. Von Hentig SagtT, die Bıldungspolitisch wırd das Recht aut GründungMathetik könnte »S5adnNzZ anders aussehen, WEeNnN S1e eiıner freien Schule gegenüber einem Staat durch-
sıch iın eıner Pädagogischen Provınz entwickelte“ DSECSCIZL, der das nNnstrumen: der Schulaufsicht
und sıch „nıcht das meriıtokratische Ge- eXtens1ıv auslegt. Bıldungspolitisch wırd das Er-
samtsystem” schützen hätte. Was 1St aber VO INnNnessen des Staates bei der Zulassung eiıner
eiınem Konzept halten, das 1L1UT 1ın eıner Welt privaten Grundschule eingeschränkt und durch
realisıeren 1St, dıe VO  . der Umwelt sorgfältig das „besondere padagogische Interesse der Allge-abgeschirmt 1St, der das 1L1UTr annn funktioniert, meıinheit“ begrenzt, wobel allerdings dieser Be-
WECNN dıese Umwelt selbst völlıg verändert WOTI- oriff unklar bleibt Pädagogisch steht eine radıkal-
den ist? Besteht terner nıcht dıe Gefahr, da{ß eın emanzıpatorische Erzıehung, die sıch als einz1ge
Konzept völlıger Emanzıpatıon un! radıkaler In- Verwirklichung der Grundrechte des Grundge-dıyıdualisierung azu führt, 99  M die Notwendi1g- SEeLIzZES versteht, eıner Erzıiehung gegenüber, die
keiten der kontinuijerlichen Arbeit sıch elbst, angeblıch NUur Zzur Anpassung tühren ann Staat-
dafß die Tugenden der Selbstüberwindung, der liche Schulaufsicht un: staatlıche VerantwortungTreue sıch und anderen AaUus den Augen verlo- für Erziehung werden abgelehnt, weıl der Staat
ICn werden“, W1€e Helmut Fend Jüngst geschrie- VOT den Aufgaben der Gegenwart VeErSagt habe
ben hat? Nach dem Gutachten trıtt dessen Stelle Adies

Damıt stellt sıch zugleıch die Frage ach der Erzıiehungswissenschaft. Christliche Elemente 1ın
diesem Konzept zugrunde liegenden Anthropo- der Erziehung sınd otffensichtlich nıcht mehr m-logıe. Kann der Mensch wiırklıch das werden, fragt. In welche Rıchtung wırd die Entwicklung
WOZU bestimmt ISt, WECNnN 19008  } 11UT seıne Ent- weıtergehen? Helmut Kasperwicklung als Indıyıduum 1m Auge hat? Oder ann

nıcht vielmehr erst adurch selber werden,
dafß auf den nrut des anderen antwOTrtel, da{fß artmut VO Hentig: Wıe frei sınd Freıe Schulen?

sıch also einem anderen verdankt? Dafß „ STA Gutachten für ein Verwaltungsgericht. Stuttgart: Klett-
Selbstherstellung ‚dıe Annahme seiıner selbst‘ Cotta 955 203 Kart. 22,—.
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